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Stadt Gladbeck Gladbeck, 17.04.2023 

 Vorlage Nr. 230182 

Federf. Stadtamt: Büro der Bürgermeisterin 

Vorlage für den Berichterstatter:in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Sportausschuss Bürgermeisterin Weist Entscheidung 27.04.2023 5. 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Vorstellung der beauftragten Machbarkeitsstudie zur Entwicklung der Sportstätten 

an der Enfieldstraße und der Dorstener Straße 

 
Begründung: 

 

Am 01.12.2021 wurde die Verwaltung beauftragt in enger Abstimmung mit der Stadt Gel-

senkirchen, die Sportanlage an der Baulandstraße für eine gemeinsame Nutzung der 

Sportvereine SV Hansa Scholven 1919 e.V., Schwarz-Weiß Bülse 1931 e.V. und dem SV 

Zweckel e.V. weiter zu entwickeln.  

 

Aufgrund der neusten Entwicklungen (gemeinsame Nutzung der Sportanlage an der En-

fieldstraße durch den BV Rentfort und den SV Zweckel), die am 30.11.2022 im Sportaus-

schuss ausführlich erläutert wurden, wurden mit Beschluss 04/2022 die Planungen des in-

terkommunalen Sportprojektes an der Baulandstraße zunächst zurückgestellt. Stattdessen 

wurde die Verwaltung beauftragt, den Vorschlag zur Umgestaltung des Sportplatzes an der 

Dorstener Straße und die Neugestaltung der Sportanlage an der Enfieldstraße für eine ge-

meinsame Lösung für den SV Zweckel und den BV Rentfort zu prüfen (Machbarkeitsstudie). 

 

Zur Umsetzung der Machbarkeitsstudie wurde eine Projektgruppe mit allen beteiligten 

Fachämtern (Büro der Bürgermeisterin, Ingenieuramt, Amt für Bildung und Erziehung, Amt 

für Immobilienwirtschaft, Amt für Planen, Bauen, Umwelt) eingerichtet und zeitgleich das 

Planungsbüro Ulenberg Illgas mit den Planungen für die Gestaltung der Sportanlagen an 

der Enfieldstraße und der Dorstener Straße beauftragt. Durch die Firma Normec Uppen-

kamp wurde das für die Machbarkeitsstudie notwendige Lärmschutzgutachten erstellt.   

 

Das Lärmgutachten sieht im Ergebnis keine Einschränkungen für die Nutzung der Sportan-

lage an der Enfielstraße vor. 
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Beispielsweise wären folgende Szenarien ohne Einschränkungen bei der Anzahl der Zu-

schauer:innen dort möglich: 

 

Samstag:  9 Uhr Spiel der Mini- F 

  10 Uhr Spiel der F-Jugend 

  11.30 Uhr Spiel der E-Jugend 

  13 Uhr Spiel der D- Jugend 

  14 Uhr Spiel der C-Jugend 

  16 Uhr Spiel der Altherren 

 

Sonntag: 9 Uhr Spiel der B-Jugend 

  11 Uhr Spiel der A- Jugend 

  13 Uhr Spiel der 2. Mannschaft 

  15 Uhr Spiel der 1. Mannschaft  

 

Damit wären die Voraussetzungen geschaffen für eine Nutzung der Sportanlage an der 

Enfieldstraße für weitere Spiel- und Trainingsmöglichkeiten für den BV Renfort und als 

Ausweichspielort für den SV Zweckel bei zu erwartenden höheren Zuschauerzahlen. 

 

Ein erster, zum Teil noch abstrakter, Entwurf für die Planungen zur Gestaltung der Sportan-

lage an der Enfieldstraße ist als Anlage beigefügt. 

 

Für die Sportanlage an der Dorstener Straße wurde bereits in der Vergangenheit ein Lärm-

gutachten erstellt. Dies sieht bekanntlich Einschränkungen beim Spielbetrieb – insbesonde-

re bei einem höheren Zuschaueraufkommen - vor. Auf dieser Grundlage wurde die als An-

lage 2 beigefügte Planung zur Gestaltung der Sportanlage an der Dorstener Straße entwi-

ckelt. 

 

Weitere Erläuterungen werden in der Sitzung des Sportausschusses erfolgen.   
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig ca. 1.425 € Mio.  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen: x  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

 keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

x eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf:  

 

1. Der Beschluss 7/2021 „Die Verwaltung wird beauftragt in enger Abstimmung mit der 

Stadt Gelsenkirchen, die Sportanlage an der Baulandstraße für eine gemeinsame Nutzung 

der Sportvereine SV Hansa Scholven1919 e.V., Schwarz-Weiß Buer Bülse 1931 e.V. und dem 

SV Zweckel weiter zu entwickeln. 

 

Die Verwaltung wird mit der detaillierten Prüfung der sportfachlichen, planerischen, techni-

schen, betrieblichen und finanziellen Aspekte sowie der weiteren Planung des Projektes nebst 

Vorbereitung und Herbeiführung der erforderlichen Bau-und Finanzierungsbeschlüsse beauf-

tragt.“ wird aufgehoben.  

 

2. Der Sportausschuss stimmt der vorgelegten Planung zur Umgestaltung des derzeitigen 

Rasenspielfeldes an der Dorstener Straße in einen Kunststoffrasenplatz zu. 

 

3. Der Sportausschuss beauftragt die Verwaltung auf der Grundlage der Machbarkeitsstu-

die die Planungen an der Enfieldstraße fortzuführen und anschließend den Sportausschuss 

zur Beschlussfassung vorzulegen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 

 
 

 - Bettina Weist - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 
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 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


